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1. Allgemeine Angaben 
 
Auftraggeber: Amtsgericht Bernburg, Beschluss vom 04. Juli 2025 
Wertermittlungsstichtag: 14. August 2025 
Besichtigungstag:  14. August 2025 
Teilnehmer am Ortstermin: werden dem Amtsgericht separat mitgeteilt 
Zugang:   Grundstück und Gebäude waren vollständig zugänglich. 
Zwangsverwaltung: ist nicht angeordnet 
Zweck des Gutachtens: Grundlage in einem Zwangsversteigerungsverfahren  
 
 
Hinweise und Voraussetzungen für die Wertermittlung 
 
Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist vom Auftraggeber aus-
schließlich für den oben angegebenen Zweck zu verwenden, da gegebenenfalls in der Wert-
ableitung verfahrensbedingte Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Jede anderweitige 
Verwendung bedarf einer schriftlichen Rückfrage bei dem Unterzeichner. 
 
Im Gutachten wird davon ausgegangen, dass das Gebäude nach den Vorgaben der Bauge-
nehmigung und sonstigen geltenden Vorschriften, Normen und Verordnungen errichtet wurde. 
Eine Überprüfung, ob öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Bestimmungen bei der Nut-
zung der Immobilie eingehalten werden, erfolgt nicht. Hierzu zählen insbesondere Auflagen 
der Baugenehmigung, Brandschutzbestimmungen und dergleichen. Es wird ohne Nachweis 
unterstellt, dass keine Bauteile, Baustoffe, Baugrundeigenschaften oder Altlasten die nachhal-
tige Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes und die Gesundheit der Nutzer beeinträchtigen 
oder gefährden. Es wurden außerdem keine Überprüfungen hinsichtlich des Schall- und 
Wärmeschutzes, der Standsicherheit, des Schädlingsbefalls sowie von Schadstoffbelastun-
gen (Asbest, Formaldehyd usw.) und Bodenkontaminationen vorgenommen. Derartige Unter-
suchungen können nur von Spezialinstituten vorgenommen werden; sie würden den Umfang 
einer Grundstückswertermittlung deutlich sprengen. Eine angemessene Versicherung des 
Wertermittlungsobjektes wird ebenso unterstellt wie die ordnungsgemäße Bezahlung sämtli-
cher öffentlich-rechtlicher Abgaben, Beiträge und Gebühren am Wertermittlungsstichtag. 
 
 
Vom Amtsgericht zur Verfügung gestellte Unterlagen und Informationen 
 
- Grundbuchauszug 
 
 
Vom Sachverständigen eingeholte Unterlagen und Informationen  
 
-  Immobilienmarktinformationen 
-  Liegenschaftskarte und Bodenrichtwertkarte 
- Auskünfte von Ämtern und Behörden 
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2. Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 
 
Regionale Lage: Peißen ist ein Ortsteil der Stadt Bernburg (Saale) im Salzland-

kreis in Sachsen-Anhalt. Der Ort mit ca. 1.100 Einwohnern liegt 
ca. 6 km südlich der Kernstadt an der Verbindungstraße in Rich-
tung Könnern.  

Innerörtliche Lage: Die zu bewertende Immobilie befindet sich im westlichen Ortsbe-
reich von Peißen und bildet ein Eckgrundstück am Schnittpunkt 
eines Fußweges mit einer Nebenstraße. 

Öffentliche Verkehrsmittel: Busverbindungen 
Versorgungseinrichtungen: in der Kernstadt von Bernburg (Saale) vorhanden 
Immissionen: ohne außergewöhnliche Immissionen am Besichtigungstag 
Ar der umliegenden  
Bebauung: dörfliche Mischbebauung 
 

2.2 Gestalt und Form 
 
Form: regelmäßiger Grundstückszuschnitt 
Grenzverhältnisse: Geregelte Grenzverhältnisse werden unterstellt. 
Grundstückszufahrt: ohne Hofzufahrt 
Einfriedungen: überwiegend Grenzbebauungen 
Topografie: leichte Hanglage 
 

2.3 Erschließung 
 
Straßenart:   Kommunalstraße 
Straßenausbau: Pflasterfahrbahn, ohne Gehwegausbau 
Anschlüsse: Wasser, Strom, Gas 
Abwasserbeseitigung: Kanalanschluss 
Pkw-Stellplätze: im Straßenbereich nur eingeschränkt vorhanden 
 

2.4 Überbauungen 
 
Überbauungen waren nicht erkennbar. 
 
 

2.5 Altlasten 
 
Altlasten waren nicht erkennbar. Im Flächennutzungsplan gibt es keine Hinweise auf Altlas-
tenverdachtsflächen in unmittelbarer Nähe des Grundstücks.  
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5. Nutzung des Objektes 
 
Vorhandene Bebauung: Wohnhaus, Nebengelass 
Nutzung: vermietet 
 

5.1 Gewerbliche Nutzungen 
 
vermutlich ohne 
 

5.2 Miet- und Pachtverhältnisse 
 
befristeter Mietvertrag (noch 3 Jahre) zu einer Kaltmiete von 500 € monatlich 
 

5.3 Maschinen oder Einrichtungsgegenstände, die nicht mitgeschätzt werden 
 
Das Gutachten umfasst nur die Immobilie. 
 

5.4 Zubehör 
 
Zubehör im Sinne des ZVG wurde nicht vorgefunden. 
 
 

6. Gebäudebeschreibung 
 
Die Gebäude werden insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wert-
ermittlung nötig ist. Bei nicht augenscheinlich erkennbaren Merkmalen oder fehlenden Be-
standsunterlagen beruht die Beschreibung auf den Angaben der beim Ortstermin Anwesen-
den und/oder Annahmen zu der im jeweiligen Baujahr üblichen Bauausführung. In einzelnen 
Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann erfahrungsgemäß nicht wertrelevant 
sind. Vorhandene Abdeckungen von Wand-, Boden- und Deckenflächen wurden nicht ent-
fernt, die Funktionsfähigkeit von Fenstern, Türen, Heizungen, Beleuchtungen, sonstigen In-
stallationen etc. nicht ausdrücklich geprüft. Verdeckte Mängel bzw. Bauschäden wie tierische 
und pflanzliche Schädlinge, Rohrleitungsfraß etc. können nicht ausgeschlossen werden. 
 

6.1 Baubeschreibung  
 
Art des Gebäudes:  an Nachbargebäude angebautes Wohnhaus 
Baujahr: um 1900 
Geschosszahl: eingeschossig mit teilweise ausgebautem Dachgeschoss  
Unterkellerung: teilweise unterkellert 
Raumaufteilungen:  KG: Lager 
    EG: 1 Wohnraum, Küche, Bad, Diele, Waschküche2 
 DG: 2 Wohnräume, Flur, unausgebauter Dachraum  
 
                                                
2 außerhalb der Wohnung, nur über den Hof erreichbar 
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7. Verkehrswertermittlung 
 
Der Verkehrswert ist gemäß § 194 BauGB und §§ 1 bis 11 der Immobilienwertermittlungs-
verordnung (ImmoWertV 2021) nach dem Preis zu bestimmen, der am Wertermittlungsstich-
tag im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächli-
chen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstückes ohne 
Rücksicht auf ungewöhnliche und persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Zur Ermittlung 
des Verkehrswertes sind laut § 6 der ImmoWertV 2021 das Vergleichswertverfahren (Preis-
vergleichsrechnung), das Sachwertverfahren (Substanzwertberechnung) und das Ertrags-
wertverfahren (Renditeberechnung) heranzuziehen. Alle Verfahren sind grundsätzlich gleich-
rangig zu betrachten und sind objektspezifisch hinsichtlich der bestehenden Gepflogenheiten 
im gewöhnlichen Grundstücksverkehr und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehen-
den Daten auszuwählen. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezoge-
nen Verfahren zu ermitteln und auf Plausibilität zu überprüfen.  
 
Da Objekte dieser Art im Allgemeinen zum Zweck der Eigennutzung erworben werden und 
Renditeüberlegungen nicht im Vordergrund stehen, stellt das Sachwertverfahren die geeigne-
te Bewertungsgrundlage dar. Zur Plausibilisierung dienen Vergleichswerte auf der Grundlage 
von Auswertungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte. Die herangezogenen 
Wertermittlungsverfahren müssen verfahrensbedingt exakt in der Weise zu Anwendung 
kommen, wie es vom Gutachterausschuss bei der Ableitung der erforderlichen Daten prakti-
ziert worden ist (§ 10 ImmoWertV 2021, Grundsatz der Modellkonformität). Daher muss vom 
Sachverständigen jeweils das gleiche Bewertungsmodell mit den gleichen Eingangsgrößen 
verwendet werden, um bei der Verkehrswertermittlung zu marktgerechten Ergebnissen zu 
gelangen. Dabei handelt es sich insbesondere um die Ermittlung der Restnutzungsdauer, den 
Ansatz der Bewirtschaftungskosten und die Wertansätze für Nebengebäude, bei der BGF-
Berechnung nicht erfasste Bauteile sowie bauliche Außenanlagen und sonstige Anlagen. 
 

7.1 Bodenwert 
 
Der Wert des Bodens ist nach § 40 ImmoWertV 2021 ohne Berücksichtigung der vorhande-
nen baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermit-
teln. Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann ein objektspezifisch angepasster Bo-
denrichtwert verwendet werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zu-
grunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des Be-
wertungsobjektes übereinstimmen. 
 
Grundstücksgröße: 128 m²  
Bodenrichtwert: Bodenrichtwerte werden von den Gutachterausschüssen ermit-

telt und ausgewiesen. Da sich ein Bodenrichtwert immer auf eine 
Gruppe von Grundstücken (Bodenrichtwertzone) bezieht, ist der 
Bodenrichtwert der Durchschnittswert je Quadratmeter Grund-
stücksfläche für ein idealtypisches Grundstück der Zone mit den 
dort vorherrschenden durchschnittlichen Eigenschaften. Beson-
dere Eigenschaften des Grundstücks sind mittels Zu- oder Ab-
schlägen zu berücksichtigen. Das Bewertungsobjekt liegt inner-
halb einer Zone, für die ein erschließungsbeitragsfreier Richtwert 
in Höhe von 30 €/m² ausgewiesen wird. Der Richtwert wird defi-
niert für eine offene, zweigeschossige Bebauung im Mischgebiet 
und eine durchschnittliche Grundstücksgröße von 600 m². 
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Individuelle Lage: Ecklage, ohne Hofzufahrt  
Größe: unterdurchschnittlich 
Ausnutzung: hohe bauliche Ausnutzung 
Zuschnitt:   regelmäßig 
Bodenwert  Vor- und Nachteile des Grundstücks haben auf Grund der gerin-

gen Grundstücksgröße kaum einen Einfluss auf den Bodenwert. 
Es kommt der Richtwert als Bodenwert zur Anwendung. 

 
 128 m²  x  30 €/m²  =  ca. 4.000 € 
 
 

7.2 Vorläufiger Sachwert 
 
Im Sachwertverfahren wird nach § 35 ImmoWertV 2021 der Sachwert des Grundstücks aus 
dem Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie dem Bodenwert ermit-
telt. Das Sachwertverfahren beruht im Wesentlichen auf der Einschätzung von substanzorien-
tierten Merkmalen eines Grundstückes. Die Sachwertermittlung erfolgt unter Berücksichtigung 
der Alterswertminderung. Ausgangspunkt sind Herstellungskosten, die unter Beachtung wirt-
schaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt in vergleich-
barer Weise nutzbaren Neubaus zum Stichtag unter Zugrundelegung neuzeitlicher, wirtschaft-
licher Bauweisen aufzuwenden wären (keine Rekonstruktionskosten!). Zur Ermittlung der 
Herstellungskosten sind die gewöhnlichen Herstellungskosten je Flächen-, Raum- oder sons-
tigen Bezugseinheiten der baulichen Anlagen zu vervielfachen. Zur Anwendung kommen da-
bei die in der Anlage 4 der ImmoWertV 2021 herausgegebenen Normalherstellungskosten 
2010 (NHK 2010), die mit Hilfe geeigneter Baupreisindexreihen sowie örtlich abgeleiteter 
Marktanpassungsfaktoren an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag angepasst 
werden. Die Alterswertminderung ist unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Restnut-
zungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen zu ermitteln. Das Modell der 
Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 bis 39 ImmoWertV 2021 gere-
gelt. 
 
 
Restnutzungsdauer 
 
Die Restnutzungsdauer4 wird grundsätzlich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen Gesamt-
nutzungsdauer5 und dem Alter des Gebäudes ermittelt. Für Gebäude, die modernisiert wur-
den, kann von einer entsprechend längeren wirtschaftlichen Restnutzungsdauer ausgegangen 
werden. Für die Ermittlung dieser modifizierten Restnutzungsdauer wird auf das Modell in der 
Anlage 2 der ImmoWertV 2021 zurückgegriffen, mit dem durchgeführte Modernisierungen 
berücksichtigt werden können. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 entspricht der Zahl der Jahre, in denen die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung 
voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können 
5 entspricht der bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung üblichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer der 
baulichen Anlagen 
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7.4 Verkehrswert/Marktwert 
 
Der Verkehrswert ist gemäß § 6 ImmoWertV 2021 aus dem Ergebnis der herangezogenen 
Wertermittlungsverfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln. Die Wahl des 
Wertermittlungsverfahrens erfolgt grundsätzlich unter Berücksichtigung der Art des Werter-
mittlungsobjektes und der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten. 
Weiterhin hat die Qualität der zur Verfügung stehenden Daten eine Auswirkung auf die Aus-
sagefähigkeit der Wertermittlungsverfahren, die folgende Ergebnisse haben: 
 
marktangepasster, vorläufiger Sachwert:     51.000 € 
vorläufiger Vergleichswert    46.000 € 
 
Ein- bis Zweifamilienhäuser sind üblicherweise eigengenutzte Objekte. Den Marktgepflogen-
heiten entsprechend wird der Verkehrswert auf Basis der Herstellungskosten aus dem Grund-
stückssachwert abgeleitet. Der Vergleichswert dient der Plausibilisierung und bestätigt im vor-
liegenden Fall näherungsweise den Sachwert. 
 
 
Objektspezifische Marktanpassung 
 
Neben den dargestellten Markteinflüssen sind objektspezifisch abweichende Merkmale wie 
bauzustandsbedingte und strukturelle Einflüsse gemäß § 8 ImmoWertV 2021 zu beachten. 
 
Der Werteinfluss der unter Punkt 6.1 genannten Schäden und Mängel am Wohnhaus wird auf 
6.000 € geschätzt. 
 
Das Objekt befindet sich in dicht bebauter Ecklage. Die Frontlänge zur Straße bzw. zum Fuß-
weg beträgt 24 m bei nur 128 m² Grundstücksgröße. Das überdimensionierte Nebengelass 
engt den Hofraum stark ein, weshalb ein Abriss vorteilhaft wäre, der auch Platz für einen bis-
lang fehlenden Stellplatz schaffen würde. Für die genannten Nachteile wird ein Abschlag in 
Höhe von 7.000 € als angemessen empfunden. 
 
 
marktangepasster, vorläufiger Sachwert 51.000 € 
Abschlag für Schäden und Mängel am Wohnhaus - 6.000 € 
Abschlag für sonstige Nachteile - 7.000 € 
= Sachwert bzw. Verkehrswert 38.000 € 
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Unter Beachtung aller wertrelevanten Faktoren schätzt der Sachverständige den Verkehrs-
wert/Marktwert auf 
 
 
 38.000 €      (achtunddreißigtausend Euro). 
 
 
Ich versichere, dass ich das Gutachten gemäß meiner öffentlichen Bestellung als Sach-     
verständiger unabhängig, unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt habe. 
 
Blankenburg (Harz), den 22. September 2025  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

Anlage 6 

Foto 13 
Unausgebauter Teil  
des Dachgeschosses 

Foto 14 
Kellergeschoss 
 

 


